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DER PÄDAGOGISCHE BEOBACHTER
IM KANTON ZÜRICH
Organ des Zürcher Kantonalen Lehrervereins • Beilage zur Schweizerischen Lehrerzeitung

ERSCHEINT MONATLICH EIN- ODER ZWEIMAL 54. JAHRGANG NUMMER 1 5 28. OKTOBER 1960

Sekundarlehrerkonferenz des Kantons Zürich

AUS DEN PRÄSIDENTENKONFERENZEN

•30. /äJittör und 37. Februar I960

I. BesoZdtmgs/rage: Nach eingehender Diskussion
unterstützt die Präsidentenkonferenz einstimmig die
Auffassung des Vorstandes, wonach dieser in den weite-
ren Verhandlungen für eine Differenzierung der Besol-
düngen der Sekundarlehrer und der Reallehrer eintreten
wird.

3. Französischblichfrage; Dr. Sommer orientiert über
die Auffassungen der Befürworter des Lehrmittels Sfaenz.
Er schlägt vor, die SKZ solle sich für die Weiterverwen-
dung dieses Lehrmittels einsetzen. G. FgZi vertritt als
Korreferent die Ansicht, es bestehe im gegenwärtigen
Zeitpunkt keine Möglichkeit, den Erziehungsrat zu einer
Aenderung seiner Haltung zu veranlassen, und die
Streitfrage müsse bis zur Begutachtimg des Lehrmittels
Leber vertagt werden. Nach der Aussprache wird mit
überwiegender Mehrheit beschlossen, die vorgesehene
ausserordentliche Tagimg vorläufig hinauszuschieben
und die Einsetzung einer Französischbuchkommission
in Aussicht zu nehmen.

3. LehrpZan: Die Konferenz ist mit der Einsetzung
einer Lehrplankommission, in der alle Sektionen ver-
treten sein sollen, einverstanden.

AUS DEN VORSTANDSSITZUNGEN

34. Februar, 9. März, 33. März I960

I. A«/na/imepr«/ungen an Unfersem/nan'en; Die er-
ziehungsrätliche Kommission, der ausser Dr. Bienz als
Vorsitzendem vier Mittelschul- und vier Sekundarlehrer
(W. Weber, LZ. Käser, M. Scbatzmann, M. Niederer) an-
gehörten, hat ihre Arbeiten abgeschlossen. Sie hat fest-
gestellt, dass die Einbeziehung von Real- und Kunst-
fächern in die Aufnahmeprüfungen im ganzen keine
Erschwerung der Aufnahmebestimmungen bedeutet,
aber eine bessere artgerechte Auslese ermöglicht. Der
Erziehungsrat hat nun im Sinne der Kommission be-
schlössen, während sechs Jahren versuchsweise folgen-
den Prüfungsmodus an den Unterseminarien der Töch-
terschule und in Küsnacht anzuwenden:

a) Kandidaten aus staatlichen zürcherischen Sekundär-
schulen können prüfungsfrei ins Seminar aufgenommen
werden, wenn sie ein gutes Schulzeugnis aufweisen und
von ihrem Sekundarlehrer eindeutig zur prüfungsfreien
Aufnahme empfohlen werden. Die Entscheidung liegt
bei der Seminardirektion.

b) Alle übrigen Kandidaten werden in den Fächern
Deutsch, Französisch und Mathematik schriftlich ge-
prüft. Schüler mit einem Notendurchschnitt von 4,5 und
mehr werden aufgenommen, Schüler mit einem Durch-
schnitt von 3 und weniger werden abgewiesen. Die übri-

gen Schüler haben sich in den obgenannten Fächern
und in einem Realfach (Geographie oder Geschichte
oder Naturkunde nach Wahl des Schülers) einer münd-
liehen Prüfung und ferner einer Prüfung in einem Kunst-
fach (Singen oder Turnen oder Zeichnen nach Wahl des
Schülers) zu unterziehen. Die Prüfung ist bei einer Ge-
samtdurchschnittsnote 4 aus mündlicher und schrift-
licher Prüfung bestanden.

c) Bei der Beurteilung von Grenz- und Sonderfällen
sind die Angaben der früheren Lehrer des Schülers zu
berücksichtigen.

Nach beendigter Prüfung wird jeweils ein Schluss-
konvent durchgeführt, dem auch die Experten an-
gehören.

3. Au/naIi meprü/ungen an MiffeZ.sc/iuZen; Kantonsrat
He/mann hat den Regierungsrat angefragt, ob er bereit
sei, sich für eine Vorverschiebung der Aufnahmeprüfun-
gen einzusetzen. Der Vorstand ist einhellig der Auf-
fassung, dass eine solche Vorverschiebung aus schu-
lischen Gründen abgelehnt werden muss.

3. Sektion LimmaffaZ: Am 4. Februar 1960 hat in Die-
tikon die Gründungsversammlung dieser Sektion statt-
gefunden. A. ScZiZump/, Dietikon, ist zum Präsidenten
der neuen Sektion gewählt worden.

4. BesoZdungs/rage: Am 12. März 1960 hat der ZKLV-
Vorstand eine Aussprache mit den Delegationen der
Stufenkonferenzen durchgeführt. Er hat anschliessend
einen Vorschlag als Diskussionsgrundlage unterbreitet,
der unter anderem folgende Punkte enthält:

- Als Richtlinie soll vorwiegend die Dauer der Aus-
bildung massgebend sein.

- Für die Lehrer der Real- und Oberschule ist nach Ab-
schluss der Primarlehrerausbildung eine zusätzliche
Ausbildung von zwei Jahren vorgesehen, wie sie als

Minimalforderung für die Sekundarlehrer bereits be-
steht.

- Die Besoldung der Real- und Oberschullehrer sollte
deshalb unter Aufhebung der bisherigen Sonderzula-
gen für Versuchsklassenlehrer auf die Höhe der jetzi-
gen Sekundarlehrerbesoldung gehoben werden.

- Die Zeit von vier Semestern für die Ausbildung der
Sekundarlehrer ist ungenügend. Sie sollte entspre-
chend den nachweisbaren Bedürfnissen verlängert wer-
den, wobei auch eine Neufestsetzung der Sekundär-
lehrerbesoldungen unbedingt vorzusehen ist.

Die ersten drei Punkte werden abgelehnt. Die Ausbil-
dung darf nicht nur nach ihrer Dauer bewertet werden.
Man muss auch ihren Charakter und ihre Anforderungen
und ferner die Verantwortung der Lehrer und die Lehr-
planforderungen der einzelnen Schulen berücksichtigen.
Ob eine Verlängerung der Sekundarlehrerausbildung
sich in absehbarer Zeit realisieren lässt, ist fraglich.
Jedenfalls sind entsprechende von der Sekundarlehrer-
konferenz seit 30 Jahren unternommene Versuche immer
wieder abgelehnt worden. I. S.
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Schulsynode des Kantons Zürich

AUS DEN VERHANDLUNGEN DER PROSYNODE

Mirttüoc/i, 24. August i960, Wr/Zc/iefurm, ZäricZi

Der SynodaZpräsident, Prof. Dr. K. Huber, begrüsst neben
den Abgeordneten der Universität, der Mittelschulen
und der Schulkapitel insbesondere die Herren Erzie-
hungsräte Prof. Dr. Hch. Straumann und Max Suter so-
wie den Referenten der Synodalversammlung vom
19. September 1960, Herrn Prof. Dr. Werner Kägi.

Hüupfgesc/iä/te

1. Wünsche und Anträge an die Prosynode;

1.1. Der Präsident erstattet Bericht über die erledigten
und unerledigten Geschäfte früherer Prosynoden und
gibt das Wort frei zur Diskussion und zur Beschluss-

fassung über weiteres Vorgehen.
1.1.1. Antrag betreffend LehrpZan und Stoffprogramm

der Volksschule (Prosynode 1953, vgl. Synodalbericht
1958, S. 15 f.).

1.1.2. Antrag betreffend MinimcZforderungen in Gram-
mafik (1953, Synodalbericht 1958, S. 16).

1.1.3. Antrag betreffend VereinZieitZicZmng der Fach-
ausdrücke in der SpracZzZeZïre (1953, Synodalbericht 1958,
S. 16).

Die Verwirklichung der Anträge 1.1.1-1.1.3. wird in
absehbarer Zeit möglich. Der Erziehungsrat hat eine
Synodalkommission zur Ausarbeitung des Lehrplanes
der Primarschule auf Grund des Stapfer-Planes ein-
gesetzt.

1.1.4. Antrag betreffend LehrpZan für den RucZz/ü/i-
rungsunferricZît an der SekundarschuZe (1953, vgl. Syno-
dalbericht 1958, S. 28). Das Geschäft wird vorderhand
nicht weiter verfolgt. Der Lehrplan der Sekundärschule
steht in Revision.

1.1.5. Antrag betreffend Einführung con weiteren
geeigneten Musikinstrumenten an den sürcheriscZzen

Lehrerbildungsanstalten. Es ist keine Antwort des Er-
ziehungsrates eingegangen. Direktor Zulliger, Unter-
seminar Küsnacht, zeigt auf, dass der Erziehungsrat eine
beweglichere Praxis zulässt. Abschreibung.

1.1.6. Antrag betreffend Verkauf con ScZiundscZiriften
(Prosynode 1958). Die Weiterleitung durch den Regie-
rungsrat des Kantons Zürich an das Eidgenössische
Departement des Innern ist erfolgt. Abschreibung.

1.1.7. Antrag betreffend RicZitZinien für die Aufnahme-
Prüfungen an Mittelschulen (1958). Im Sinne der Antrag-
steller gelöst; Abschreibung unbestritten.

1.1.8. Antrag betreffend Entschädigung der KapifeZs-
oorsfände (1958). Im Bereinigungsgesetz vom 23. De-
zember 1959 grundsätzlich vorgesehen. Abschreibung.

1.1.9. Antrag betreffend a) Bericht eines Ahgeordne-
ten der Synode im Erziehungsrat an der lalarescersamm-
Zung und b) Einführung derMögZichkeit der schriftZichen
Anfrage an den SynodaZcorstand zuhanden des Erzie-
hungsrates durcir SchuZkapiteZ, MitteZschuZkoncente und
Senat der L'nioersifäf. Antwort des Erziehungsrates zu
a): Die Erziehungsräte haben kein gebundenes Mandat,
und zu b): Ablehnung der Einrichtung der «Kleinen An-
frage». Der Erziehungsrat ist bereit, von Fall zu Fall
Antwort zu geben. Abschreibung.

1.1.10. Antrag betreffend FranzösischZehrmitfeZ Staenz

(1959). Abschreibung nach Ablehnung der Eingaben des

Synodalvorstandes durch den Erziehungsrat.
1.1.11. Antrag betreffend AnschZuss Sekundärschule-

Mittelschule (1959). Es ist bis heute nicht gelungen,
einen Fachmann zur Ausarbeitung eines Experten-
berichtes zu finden.

1.1.12. Antrag betreffend Schaffung eines AnthropoZo-
gieZehrmitfeZs für die SekundarschuZe. Es wird weiterhin
ein Verfasser gesucht.

1.1.13. Antrag betreffend Gratisabgabe der WegZeitung
der Schweizerischen Siebsfcommission «Die Aussprache
des Hochdeutschen» con Prof. Dr. R. Boesch an samt-
Ziehe Synodalen (1958). Keine Antwort des Erziehungs-
rates.

1.1.14. Antrag betreffend die periodische Veröffenf-
liclaung der mit einem I. Preis ausgezeichneten Arbeiten
in einer Schriftenreihe der ED und Verkauf zu einem
niedrigen Preis (1959). Negative Antwort des Erzie-
hungsrates und Bereitschaft der Erziehungsdirektion,
die Publikation wertvoller Arbeiten aus dem Kredit für
verlagsfremde Publikationen zu ermöglichen. Ab-
Schreibung.

1.1.15. Antrag der Prosynode 1959 betreffend Studium
der Auswirkungen der Fünftagewoche. Die Kantons-
schule Winterthur hat einen beleuchtenden Bericht ver-
fasst (die Eltern sprachen sich mit grosser Mehrheit
gegen die Einführung der Fünftagewoche in der Schule
aus). Vorläufig keine stürmische Weiterverfolgung dieses
Geschäftes durch den Synodalvorstand.

1.2. Die Prosynode i960 erhebt folgende Anträge an
den Erziehungsraf zum BeschZuss:

1.2.1. «Die Prosynode I960 wünscht, dass eine er-
zie/iungsräfZiche Kommission eingesetzt werde, weZcZie
die bestehenden Probleme an der Mittelstufe studiert
und Wege suc/rf, um die gegenwärtige Krise an dieser
Stufe zu beheben. Neben der Lehrerschaft soZZ auch die
Behörde in dieser Kommission cerfrefen sein.»

1.2.2. «Die Prosynode ersucht den Erziehungsrat, eine
erziehungsrätZiche Kommission aus Vertretern aller
ScZauZsfufen des Kantons Zürich zu besteZZen, der die
Aufgabe überbunden wird, die Probleme einer ectZ. Re-
organisation der SchuZsynode des Kantons Zürich, ins-
besondere auf der Grundlage der Umfrage des Synodal-
corsfandes com Frühfahr I960, zu studieren. Die Kom-
mission arbeitet Ric/afZinien zuhanden des SynodaZcor-
Standes aus. Dieser leitet die Vorschläge nach Begut-
achtung durch die Kapitel, die MitfeZschuIkonoenfe und
den Senat der Unicersität an den Erziehungsrat weiter.»

1.3. Anträge des SynodaZcorstandes betreffend Syno-
daZcersammZung com 19. September I960.

1.3.1. Die Prosynode beschliesst auf Antrag des Syno-
dalvorstandes einstimmig, auf das VerZesen der Namen
der neu aufzunehmenden Mitglieder an der Synodal-
cersammZung vom 19. September 1960 zu cerzichfen.
Begründung: Die notwendige Zeit steht nicht zur Ver-
fügung. Die Publikation der neuen Mitglieder soll im
Amtlichen Schulblatt vom 1. September 1960 erfolgen.
(Es ist sehr zu bedauern, dass die Erziehungsdirektion
diese Publikation aus Zeitmangel nicht vornehmen
konnte.)

1.3.2. Zustimmung der Prosynode 1960 zu einem An-
trag des Synodalvorstandes betreffend einer HiZfsakfioaa

zugunsteai der Flüchtlinge in Tunesien über das Schwei-
zerische Rote Kreuz (siehe Bericht über die Synodal-
Versammlung vom 19. September 1960 in dieser Num-
mer des «Pädagogischen Beobachters»),
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2. BegwfacTiiung der Gesc/jä/fe der am 19. Scp?emZ?er

i960 in der Kirche Wädenste/Z tagenden 127. ordenf-
ZicZien Ver.yammZung der Sc/iuZst/node des Kantons
Zürich.

Die Traktandenliste wird genehmigt. Herr Arnberg,
Lehrer, Maur, wünscht, die Synodalen über die Mög-
lichkeit einer Hilfsaktion für Entwicklungsländer (in
Zusammenarbeit mit dem SHAG) orientieren zu können.

BEGUTACHTUNGEN

Bericht über die BegutacZifwng der Becbenbüc/ier /ür
die -Z. und 2. KZasse der ReaZschuZe durch die ScZiuZ-

kaptfeZ des Kantons Zürich

Der Synodalvorstand hat die Begutachtung der oben
erwähnten Lehrmittel gemäss Auftrag des Erziehungs-
rates vom 10. Mai 1960 in die Wege geleitet.

Am 29. August 1960 tagte in Zürich die Referenten-
konferenz. Die Referenten für die Kapitelsbegutachtun-
gen wurden von Konrad Erni, Küsnacht, über die Anlage
der Bücher und die Arbeit der begutachtenden Kom-
mission orientiert.

Die Schulkapitel formulierten ihre Anträge anlässlich
der 3. Kapitelsversammlung des laufenden Jahres. Das
definitive Gutachten wurde durch die Konferenz der
Kapitelsabgeordneten vom 28. September 1960 berei-
nigt. Im Sinne der Meinungsäusserungen der Kapitel
wurden die Thesen der begutachtenden Kommission in
das definitive Gutachten übernommen. Daneben fanden
Anträge des Schulkapitels Zürich, 4. Abteilung, ein-
hellige Zustimmung der Kapitelsabgeordneten.

Die zusätzlichen Aenderungen betreffen das Buch der
2. Klasse der Realschule. Sie sind vorwiegend redak-
tioneller Natur und beziehen sich auf folgende Kapitel:

- «C. Dre/.safzrechnungen». Der von der Abgeordneten-
konferenz gutgeheissene Titel soll lauten: «C. Drei-
satz- und VieZsatzrechnujigen».

- «E. Prozentrechnungen». Das Wort aZZgemein soll
weggelassen werden, und die Aufzählung der Unter-
titel soll gleichwertig erfolgen.

- «F. Zinsrechnungen». Neugliederung des Stoffes im
Sinne von klarer Trennung von I. Zahreszin-srechnt/n-

gen und 2. Marchzinsrechnungen mit entsprechender
Umstellung von Aufgaben.

- Dem Verfasser wurde noch der Wunsch mitgegeben,
er möchte prüfen, ob sich auf Seite 51 nicht auch
noch die DarsfeZZung des BruchteiZ- und desMessungs-
cer/ahrens aufdränge.
Der Synodalvorstand dankt dem Verfasser, den Schul-

kapiteln und der begutachtenden Kommission für die
geleistete Arbeit.

127. VERSAMMLUNG DER SCHULSYNODE

Bericht über die 127. ordentZicZie Versa7nmZu?]g der
SchuZsynode des Kantons Zürich com 19. September 1960
in der Kirche WädenstciZ

Ich verweise auf den ausführlichen Bericht in der
«Schweizerischen Lehrerzeitung» vom 30. September
1960. Für den Synodalvorstand sind aber zwei Punkte
der Traktandenliste von ganz besonderer Bedeutung:

1. Der Synodalvorstand dankt dem verehrten Refe-
renten, Herrn Prof. Dr. Werner Kägi, auch an dieser
Stelle für die Uebernahme des Vortrages. Mit mutigen
Worten schilderte er uns die Verflechtung der Probleme

unseres Kleinstaates mit der Schicksalsfrage Europas, ja
der ganzen freien Menschheit.

Es ist von ganz besonderer Wichtigkeit, dass wir
Lehrerinnen und Lehrer die bedrängenden Verpflich-
tungen, die uns unsere Zeit auferlegt, erkennen und ver-
antwortungsbewusst handeln.

2. Unter Punkt 7 der Traktandenliste beleuchtete der
Synodalpräsident die erledigten und unerledigten Ge-
Schäfte früherer Prosynoden (siehe Protokoll der Pro-
synode 1960 vom 24. August 1960) und begründete die
Anträge der Prosynode 1960 betreffend Einsetzung von
erziehungsrätlichen Kommissionen :

a) zum Studium der Probleme der Mittelstufe und
b) zum Studium einer evtl. Reorganisation der Schul-

synode.
Anschliessend verlas er folgenden Beschluss der Pro-
synode:

«Die Prosynode beau/fragf den SynodaZcorsfand, der
/ahresuersammZung I960 über das Schtceizerische Rote
Kreuz eine hZiZ/saZciion /ür die Dauer con /ün/ bahren
zugunsten der FZüchfZinge in Tunesien corzuschZagen.
Die /reiioiZZigen Beiträge in der Höhe con Fr. L- pro
KapituZar und Monat sind con den KapifeZscorständen
in geeigneter Weise einzusammeln und direkt an das
Schweizerische Rote Kreuz in Bern einzuzahlen. Mit
dem Bericht über die Tätigkeif der Schulkapitel erhäZf
der SynoeZaZuorsfancZ am Ende jedes /ahres Ausschluss
über den Verlan/ der HiZ/sakfion.

MiftelschuZkoncenfe und Senat der Unicersifäf cer-
/ahren sinngemäss.»

Der Präsident unterstrich die Notwendigkeit einer
massiven Hilfe zugunsten der weit über 100 000 Flücht-
linge in Tunesien. Es geht um das nackte Leben. Wir
müssen die Mitverantwortung für das Leben dieser
Armen spüren.

Da es sich um freiwillige Beiträge handelt, wurde auf
eine Abstimmung verzichtet. Der Synodalvorstand wird
bei Gelegenheit in einem Rundschreiben das Verfahren
regeln. Der Synodalaktuar: A. Bräm

Zürcher Kantonaler Lehrerverein

AUS DEN VERHANDLUNGEN
DES KANTONALVORSTANDES

JS. Sitzung, 9. /uni i960, Zürich

Der Bericht der Kommission für die Begutachtung der
Richtlinien für Schulhausbauten wird durchberaten und
bereinigt, um nachher an die Erziehungsdirektion weiter-
geleitet werden zu können.

In sämtlichen Gemeinden wird eine Umfrage über
den gegenwärtigen Stand der Besoldungen durchgeführt.
Die Fragebogen werden durch die Bezirkssektionspräsi-
denten verteilt und sollen bis Ende Monat an den Be-
treuer der Besoldungsstatistik im Kantonalvorstand zu-
rückgehen.

In einzelnen Schulkreisen scheint man mit der Um-
Wandlung von 7./8. Klassen der Primarschulen in Ver-
suchsklassen sehr weit gegangen zu sein, was zu
Schwierigkeiten bei der Aufstellung von Oberschul-
klassen führen könnte. Es muss aber immer wieder dar-
auf hingewiesen werden, dass die zukünftige Realschule
nur wird bestehen können, wenn sie die geeigneten
Schüler erhält. Schüler, welche den Anforderungen der
Realschule nicht entsprechen können, sollen durch die
Oberschule betreut werden.
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79. Siizw/ig, 23. Iwni i960, Zürich

Der Prosynode ist ein Antrag eingereicht worden, sie

möge sich für die Schaffung einer erziehungsrätlichen
Kommission für die Behandlung der Probleme der
Mittelstufe einsetzen.

Beim Uebergang von der Primaroberstufe zur Real-
schule sollen nach Auffassung der Oberstufenkonferenz
die bisherigen Klassenzüge zu Ende geführt werden,
d. h. bestehende 7. Klassen sind als 8. Klassen weiterzu-
führen, mit der Möglichkeit zum Besuche eines fakulta-
tiven Französischunterrichtes. Mit den Metallbearbei-
tungskursen soll erst begonnen werden, wenn die ent-
sprechenden Metallwerkstätten geschaffen sind. Durch
Gartenbau können die Metallkurse nicht ersetzt werden.

Nach Abschluss des Vorkurses zum 2. Umschulungs-
kurs sind 46 männliche und 24 weibliche Teilnehmer in
den eigentlichen Kurs aufgenommen worden, der in
drei Klassen, wovon zwei in Zürich und eine in Winter-
thur, durchgeführt wird.

An Stelle des zurücktretenden Hans Bichel, Horgen,
ist zum neuen ZKLV-Delegierten des Bezirkes Horgen
gewählt worden: Peter Brnpbacher, Sekundarlehrer,
Horgen.

Dem Schweizerischen Lehrerverein ist zuhanden sei-

ner Besoldungsstatistik ein Erhebungsformular mit den
zürcherischen Verhältnissen zugestellt worden.

Präsident Hans Küng orientiert über die Präsidenten-
konferenz des Schweizerischen Lehrervereins vom
19. Juni 1960 in Brunnen. Aus den Verhandlungen seien
die Bestrebungen erwähnt, welche unter den Lehrmitteln
und Lehrplänen der verschiedenen Kantone eine gewisse
Angleichung zu erreichen trachten.

Vom Lehrerverein Zürich ist zuhanden der Delegier-
tenversammlung des ZKLV eine Nomination für die Er-
satzwahl in den Zentralvorstand des Schweizerischen
Lehrervereins eingetroffen. Von den andern Bezirks-
Sektionen gingen keine Wahlvorschläge ein.

Mit einem Antrag zur Abänderung der Verordnung
zum Leistungsgesetz möchte der Regierungsrat die Mög-
lichkeit schaffen, den Schulgemeinden an die Fahrt- und
Verpflegungskosten von Schülern Beiträge des Staates
auszurichten.

In einer Aussprache des Präsidenten mit dem Ver-
bande der Lehrer im Ruhestande wurde erwogen, wie
die pensionierten Kollegen eine Anpassung ihrer Renten
an die erhöhten Lebenskosten erwirken könnten.

20. Sitzung, 5. Juli I960, Zürich

Der Regierungsrat hat dem Kantonsrat einen Antrag zur
Verordnung über den Uebertritt in die Oberstufe der
Volksschule vorgelegt, der sich materiell mit der von
den Schulkapiteln gutgeheissenen Vorlage deckt. Im
Kantonsrat wurde aber ein Abänderungsantrag ein-
gereicht, dessen Berücksichtigung den prüfungsfreien
Eintritt in die Realschule überhaupt verunmöglicht hätte.
In einer Konferenz am 30. Juni 1960 mit dem Synodal-
vorstand und Vertretern der Sekundarlehrer-, der Ober-
stufen- und der Reallehrerkonferenz ist dieser Abände-
rungsantrag einstimmig abgelehnt und Festhalten am
Antrag der Synode beschlossen worden. Der kantons-
rätlichen Kommission zur Behandlung der Angelegen-

heit wird dieser Beschluss in einer Eingabe mitgeteilt.
Sie wird ersucht, ihren ursprünglichen Antrag bei der
nächsten Behandlung im Kantonsrat aufrechtzuerhalten.

In einer gründlichen Aussprache wird Stellung ge-
nommen zu einem Vorentwurf der Erziehungsdirektion
über die Ausführungsbestimmungen zur neuen Ueber-
trittsverordnung.

Aus dem Jahresbericht 1959 der Beamtenversiche-
rungskasse ergibt sich, dass die Zahl der vollversicherten
Volksschullehrer um 84 zugenommen, diejenige der spar-
versicherten um 8 abgenommen hat.

An einer von der Finanzdirektion auf den 15. Juli 1960
anberaumten Besprechung über Probleme der Beamten-
Versicherungskasse wird der Kantonalvorstand durch den
Präsidenten und den Aktuar vertreten sein.

Ab 1. Juli 1960 übernimmt im Kantonalvorstand der
Quästor Walter Sep/ert die Beratungssteife für Versiehe-
rimgs/ragen.

Nach einer Pressemitteilung soll in Winterthur das

Werkjahr als vorläufig fakultatives 9. Schuljahr ein-
geführt werden.

Nach Auffassung des Kantonalvorstandes ist ein Lohn-
abzug bei einem Wohnsitz ausserhalb der Schulgemeinde
für Verweser nicht gerechtfertigt.

21. Sitzung, 25. August I960, Zürich

Im Rahmen einer bescheidenen Feier überreichte der
Kantonalvorstand seinem früheren Präsidenten, Herrn
Stadtrat lakob Baur, am 7. Juli eine Wappenscheibe als
Dank und Anerkennung für die dem Kantonalen Lehrer-
verein geleisteten wertvollen Dienste.

In einem Schreiben an die Erziehungsdirektion wird
diese gebeten, nach Möglichkeiten Umschau zu halten,
damit das Amtliche Schulblatt termingerechter zugestellt
werden könnte. Die übliche verspätete Auslieferung
führt oft zu Schwierigkeiten, wenn für Anmeldungen bei
Stellenausschreibungen oder für die Durchführung amt-
licher Vorschriften bestimmte Fristen innegehalten
werden müssen.

Zur Abklärung der Angelegenheit betreffend Lohn-
abzug bei auswärtigem Wohnsitz wird über die Bezirks-
Sektionen eine Umfrage durchgeführt.

Als weitere Massnahme gegen den Lehrermangel ist
für die Lehramtskandidaten und Maturanden aus Win-
terthur, deren Maturitätsprüfungen aus baulichen Grün-
den vorverlegt werden mussten, ein verkürzter Vorkurs
am Oberseminar vorgesehen, um sie nach den Herbst-
ferien bis zum Beginn des eigentlichen Oberseminar-
kurses als Vikare einsetzen zu können.

Am 23. August 1960 trafen sich die Vorstände der
Sekundarlehrer- und der Oberstufenkonferenz zu einer
Aussprache, um eine Einigung in der Frage der zukünf-
tigen Besoldung der Real- und Oberschullehrer zu er-
reichen. Wie aus dem Protokoll über diese Besprechung
hervorgeht, ist keine Verständigung zustande gekommen.
Das Geschäft wurde daher wieder an den Kantonalvor-
stand zurückgegeben.

Die Sekundarlehrerkonferenz hat in einem Schreiben
an die Rektorate der anschliessenden Mittelschulen und
an die Reallehrerkonferenz ihren Willen zur Zusammen-
arbeit anlässlich der Revision des Lehrplanes der Sekun-
darschule ausgedrückt. Fug- Ernst
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